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155. Kundmachung: Wiederverlautbarung des Gesetzes über die religiöse Kindererziehung

155. Kundmachung des Bundeskanzlers und
des Bundesministers für Justiz vom 5. April
1985, mit der das Gesetz über die religiöse

Kindererziehung wiederverlautbart wird

Artikel I

Auf Grund des Art. 49 a B-VG wird in der
Anlage das Gesetz über die religiöse Kindererzie-
hung vom 15. Juli 1921, dRGBl. I S 939, wiederver-
lautbart.

Artikel II

Bei der Wiederverlautbarung werden die Ände-
rungen und Ergänzungen berücksichtigt, die sich
aus folgenden Rechtsvorschriften ergeben:

1. Verordnung über die Einführung des Geset-
zes über die religiöse Kindererziehung im
Lande Österreich vom 1. März 1939,
dRGBl. I S 384;

2. Bundesgesetz vom 30. Juni 1977, BGBl.
Nr. 403, über die Neuordnung des Kind-
schaftsrechts, Art. IV.

Artikel III

Die gegenstandslosen §§ 8—11 werden als nicht
mehr geltend festgestellt.

Artikel IV

Entsprechend § 2 Abs. 1 der Verordnung dRGBl.
1939 I S 384 wird im § 3 das Wort „Pfleger"
jeweils durch „Sachwalter" ersetzt.

Artikel V

Im § 3 und in den §§ 5 bis 7 werden überholte
terminologische Wendungen (insbesondere Dativ-
„e", „Steht . . . zu", „finden Anwendung") richtig-
gestellt.

Artikel VI

(1) Die Paragraphenbezeichnungen werden den
entsprechenden Paragraphen vorangestellt.

(2) In den §§ 2 und 3 werden den Absätzen
Absatzbezeichnungen vorangestellt.

Artikel VII

Das Gesetz über die religiöse Kindererziehung
wird mit dem Titel „Bundesgesetz über die reli-
giöse Kindererziehung 1985" wiederverlautbart.

Sinowatz Ofner

Anlage

Bundesgesetz über die religiöse Kindererzie-
hung 1985

§ 1. Über die religiöse Erziehung eines Kindes
bestimmt die freie Einigung der Eltern, soweit
ihnen die Pflege und Erziehung zustehen. Die Eini-
gung ist jederzeit widerruflich und wird durch den
Tod eines Ehegatten gelöst.

(BGBl. Nr. 403/1977, Art. IV Z 1)

§ 2. (1) Besteht eine solche Einigung nicht oder
nicht mehr, so gelten auch für die religiöse Erzie-
hung die Vorschriften des ABGB über die Pflege
und Erziehung. (dRGBl. 1939 I S 384, §2 Abs. 1;
BGBl. Nr. 403/1977, Art. IV Z 2)

(2) Es kann jedoch während bestehender Ehe
von keinem Elternteil ohne die Zustimmung des
anderen bestimmt werden, daß das Kind in einem
anderen als dem zur Zeit der Eheschließung
gemeinsamen Bekenntnis oder in einem anderen
Bekenntnis als bisher erzogen, oder daß ein Kind
vom Religionsunterricht abgemeldet werden soll.

(3) Wird die Zustimmung nicht erteilt, so kann
die Vermittlung oder Entscheidung des Vormund-
schaftsgerichts beantragt werden. Für die Entschei-
dung sind, auch soweit ein Fall des § 176 ABGB
nicht vorliegt, die Zwecke der Erziehung maßge-
bend. Vor der Entscheidung sind die Ehegatten
sowie erforderlichenfalls Verwandte, Verschwä-
gerte und die Lehrer des Kindes zu hören, wenn es
ohne erhebliche Verzögerung oder unverhältnismä-
ßige Kosten geschehen kann. Das Kind ist zu
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hören, wenn es das zehnte Jahr vollendet hat.
(dRGBl. 1939 I S 384, §2 Abs. 1 und 2; BGBl.
Nr. 403/1977, Art. IV Z 3)

§ 3. (1) Stehen dem Vater oder der Mutter die
Pflege und Erziehung neben einem dem Kind
bestellten Vormund oder Sachwalter zu, so geht bei
einer Meinungsverschiedenheit über die Bestim-
mung des religiösen Bekenntnisses, in dem das
Kind erzogen werden soll, die Meinung des Vaters
oder der Mutter vor, es sei denn, daß dem Vater
oder der Mutter das Recht der religiösen Erzie-
hung auf Grund des § 176 ABGB entzogen ist.
(dRGBl. 19391 S 384, §2 Abs. 1; BGBl.
Nr. 403/1977, Art. IV Z 4)

(2) Stehen die Pflege und Erziehung eines Kin-
des einem Vormund oder Sachwalter allein zu, so
hat dieser auch über die religiöse Erziehung des
Kindes zu bestimmen. Er bedarf dazu der Geneh-
migung des Vormundschaftsgerichts. Vor der
Genehmigung sind die Eltern sowie erforderlichen-
falls Verwandte, Verschwägerte und die Lehrer des
Kindes zu hören, wenn es ohne erhebliche Verzö-
gerung oder unverhältnismäßige Kosten geschehen
kann. Auch ist das Kind zu hören, wenn es das
zehnte Lebensjahr vollendet hat. Weder der Vor-
mund noch der Sachwalter können eine schon

erfolgte Bestimmung über die religiöse Erziehung
ändern. (dRGBl. 1939 I S 384, §2 Abs. 2; BGBl.
Nr. 403/1977, Art. IV Z 5)

§ 4. Verträge über die religiöse Erziehung eines
Kindes sind ohne bürgerliche Wirkung.

§ 5. Nach der Vollendung des vierzehnten
Lebensjahrs steht dem Kind die Entscheidung dar-
über zu, zu welchem religiösen Bekenntnis es sich
halten will. Hat das Kind das zwölfte Lebensjahr
vollendet, so kann es nicht gegen seinen Willen in
einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen wer-
den.

§ 6. Die vorstehenden Bestimmungen sind auf
die Erziehung der Kinder in einer nicht bekenntnis-
mäßigen Weltanschauung entsprechend anzuwen-
den.

§ 7. Für Streitigkeiten aus diesem Gesetz ist das
Vormundschaftsgericht zuständig. Ein Einschreiten
von Amts wegen findet dabei nicht statt, es sei
denn, daß die Voraussetzungen der §§ 176 und 177
ABGB vorliegen.

(dRGBl. 19391 S 384, §2 Abs. 1; BGBl.
Nr. 403/1977, Art. IV Z 6)


